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STADT SIEGEN Vorlagennr. 
DER BÜRGERMEISTER 2534/2003 

VERWALTUNGSVORLAGE 

Geschäftsbereich  2 
Fachbereich   Kultur 
Bearbeitet von:  Bianca Heinbach 

Datum 
07.03.03 

 
Beratungsfolge Ausschüsse – Rat X öffentlich  nicht öffentlich

 
Kulturausschuss 08.04.2003 

Betreff: 

Zuschüsse an Vereine aus dem Bereich „Theater - Konzerte - Musikpfle-
ge“ 
hier: Vormerkung der Haushaltsmittel im Haushaltsjahr 2003 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Kulturausschuss des Rates der Stadt Siegen beschließt, vorbehaltlich der 
Rechtskraft der Haushaltssatzung 2003, die Zuschüsse an Kulturvereine in der Stadt 
Siegen wie folgt zu verteilen bzw. zu reservieren: 
 
 
Gruppe 1 - Pauschalzuschuss an die DSB-Chöre   10.250,00 € 

 
Gruppe 2 - Zuschüsse für sinfonische und geistliche  

Chormusik, Konzert- und andere  
 Kulturveranstaltungen       5.690,00 € 

 
Gruppe 3 - Zuschüsse zur Anschaffung von 

Musikinstrumenten und Notenmaterial     2.050,00 € 
 

Gruppe 4 - Sonderzuschüsse an kulturelle  
Einrichtungen der Stadt Siegen              4.610,00 € 

 
          22.600,00 € 

 
 
Das Verteilungsverhältnis entspricht der Zuschussvergabe im Haushaltsjahr 2002. 
Die Vergaberichtlinien gemäß Vorlage sind anzuwenden. 
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Sachverhalt / Begründung: 
 

Die Zuschüsse an Vereine aus dem Bereich „Theater – Konzerte – Musikpflege“ sind 
in vier Gruppen aufgeteilt: 

Gruppe 1: Pauschalzuschuss für die DSB-Chöre im Stadtverband Siegen 

Gruppe 2: Zuschüsse für sinfonische und geistliche Chormusik, Konzert- und Kul-
turveranstaltungen zur teilweisen Deckung eines entstandenen Defizits 

Gruppe 3: Zuschüsse an Musikvereine zur Anschaffung von Musikinstrumenten 
und Notenmaterial 

Gruppe 4: Sonderzuschüsse an kulturelle Einrichtungen der Stadt Siegen nach 
Einzelbeschluss im Kulturausschuss 

 

Die Anwendung der Vergaberichtlinien hat sich in den vergangenen Jahren bewährt 
und ist auch weiterhin Grundlage für die Zuschussgewährung. 

Die Auszahlung bzw. Verteilung ist wie folgt vorzunehmen: 

Gruppe 1: Der Pauschalzuschuss wird zur Mitte des Jahres an den Stadtverband 
Siegen ausgezahlt. Die Verteilung an die einzelnen Chöre erfolgt durch 
den Stadtverband. Ein entsprechender Verwendungsnachweis wird 
dem Kulturausschuss zum Ende des Rechnungsjahres vorgelegt. 

Gruppe 2: Für die teilweise Finanzierung von Defiziten , die bei der Durchführung 
von Kulturveranstaltungen örtlicher Vereine und anderer örtlicher Kul-
turträger im Stadtgebiet entstehen, beträgt der Zuschuss 40%, höchs-
tens jedoch 770,00 €. Die Förderung beginnt bei Fehlbeträgen ab 
510,00 € (Bagatellgrenze/Ausnahme im Einzelfall möglich). Die Haus-
haltsmittel werden nach den eingehenden Anträgen im Haushaltsjahr 
ausgezahlt, am Ende des Rechnungsjahres erfolgt die Beschlussfas-
sung im Kulturausschuss. 

Im Zuge der Gleichbehandlung sind die jährlichen Leistungen an die Oratorienchöre 
mit festem Jahresprogramm nach Möglichkeit gleichwertig festzuset-
zen. Analog der Zuschüsse an die kulturellen Einrichtungen in der Stadt 
Siegen ist diesen Kulturträgern (Bach Chor Siegen und Evangelische 
Kantorei Siegen) ein Jahreszuschuss zur Verfügung zu stellen. Die Hö-
he wird durch den Kulturausschuss durch Einzelbeschluss festgesetzt. 

Gruppe 3: Der Pauschalzuschuss zum Ankauf von Notenmaterial beträgt 130,00 
€. Ein Ankauf von Musikinstrumenten wird mit 30% der Gesamtkosten, 
höchstens jedoch mit einem Betrag von 510,00 € bezuschusst. Ent-
sprechend zuschussfähig sind auch Reparaturen an Musikinstrumen-
ten. Die Haushaltsmittel werden nach eingehenden Anträgen im laufen-
den Rechnungsjahr ausgezahlt, am Ende des Rechnungsjahres erfolgt 
die Beschlussfassung im Kulturausschuss. 
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Gruppe 4: Die Entscheidung über Sonderzuschüsse für kulturelle Einrichtungen in 
der Stadt Siegen mit einem festen Jahresprogramm, die nicht in den 
Gruppen 1 bis 3 berücksichtigt werden, trifft der Kulturausschuss. 

 

 Die oben ausgewiesenen Zuschussbeträge der Gruppen 2 bis 4 sind Vormerkungen. 
Die vorgemerkten Ansätze können durch im Laufe des Rechnungsjahres eingehende 
Zuschussanträge durch Mehrausgaben oder Einsparungen zu gleichen Teilen ver-
ändert werden. Vorhandene Restmittel aus den Gruppen 2 bis 4 werden am Ende 
des Rechnungsjahres durch den Kulturausschuss vergeben. 

 

 
 
Finanzielle Auswirkungen 

 X ja  nein 
 

     
Gesamtkosten jährliche Folgekosten Finanzierung Finanzierung objekt Abstimmung 
der Maßnahme  Eigenanteil bezogene Einnahmen mit dem Kämmerer 
     
       
22.600        

  
ist erfolgt 

 X     
  

ist nicht erfor-
derlich, da 
Haushaltsmit-
tel im Haus-
haltsjahr zur 
Verfügung 
stehen 

 
Veranschlagung 
           

X X
  

im VermH 
   

im VerwH 
2003  

Nein 
 

Ja, mit 
22.600  

Haushaltsstelle 
1.331.7170.3 

 
 
I.A.          
 
 
 
Körper         
 
 
 
 




